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Erstellungsdatum: 2020_07_10 

Ersteller: Stabsstelle A 

Arbeitsbereich: 

………………………………………. 

Unterschrift des Vorgesetzten, Freigabe 

Betriebsanweisung 

gemäß GefStoffV  

Gefahrstoffbezeichnung 

 

 

 

Flächendesinfektionsmittel 
 Es sind die folgenden gefährlichen Stoffe enthalten:  Ethanol (70 – 75%)  

Gefahren für Mensch und Umwelt 

 

   Gefahr! 

 

 H225: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.   

 H319: Verursacht schwere Augenreizungen. 

 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen 

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 

  

 

 

 

 P 210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen 
fernhalten.  

 P 233: Behälter dicht verschlossen halten 

 P 305+351+338: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser 
spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

 Nach Produktentnahme darauf achten, dass an der Außenverpackung keine Produktreste 
anhaften.  

 Berührung mit den Augen, der Haut und der Kleidung vermeiden. 

 Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände gründlich waschen.  

 Produkt sofort mit geeignetem Reinigungsmittel von der Haut entfernen. Keine Lösungsmittel 
verwenden. 

 Das Essen, Trinken, Rauchen, sowie die Aufbewahrung von Lebensmitteln im Arbeitsraum ist 
verboten. 

 Während des Umgangs mit dem Produkt keine Nahrungs- und Genussmittel aufnehmen.  

 Technische und organisatorische Schutzmaßnahmen zur Verhütung einer Exposition: Bei der 
Anwendung des Produktes für gute Be- und Entlüftung sorgen. Von Hitze, heißen 
Oberflächen, Funken offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Auf Sauberkeit 
am Arbeitsplatz achten. Verspritzen vermeiden. 

 P280+P281: Persönliche Schutzausrüstung: Schutzbrille dichtschließend mit Seitenteilen 
verwenden. Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (nach DIN EN 374) aus geeignetem 
Material wie z. B. Neopren, Butylkautschuk, oder Nitril verwenden.  

 

 

 

 

 

Verhalten im Gefahrfall 

 

 

 

 

 

 Geeignete und ungeeignete Löschmittel: Geeignete Löschmittel sind Wassersprühstrahl und Feuerlöscher mit 
Pulver für die Brandklassen A, B, C, sowie Kohlendioxidlöscher. Brände nicht mit Wasservollstrahl löschen.  

 Aufsaug- und Bindemittel, Neutralisationsmittel: Verschüttete Reste mit nicht brennbarem Bindemittel 
aufnehmen und sachgerecht entsorgen.  

 Zusätzliche technische Schutzmaßnahmen und persönliche Schutzausrüstung: Alle Zündquellen beseitigen. 
Hautkontakt und Inhalation des Stoffes vermeiden. Bei Brand oder starkem Erwärmen ist die Bildung von 
explosionsfähigen Dampf- / Luftgemischen sowie giftigen Zersetzungsprodukten möglich.  

 Chemikalienbeständige Schutzkleidung verwenden. Verschmutzte Kleidung sofort wechseln und erst nach 
deren Reinigung wieder benutzen.  

 Bei Bränden den gefährdeten Bereich räumen, betroffene Umgebung warnen. Persönliche Schutzausrüstung 
verwenden. 

 Notwendige Maßnahmen gegen Umweltgefährdungen: Löschwasser nicht in den Boden, das Grundwasser 
oder die Kanalisation gelangen lassen. 
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Erste Hilfe 

 

 

 Augenkontakt: Auge unter Schutz des unverletzten Auges 10 Minuten unter fließendem Wasser bei weit 
gespreizten Lidern spülen. Für ärztliche Behandlung sorgen. 

 Hautkontakt: Benetzte Kleidung entfernen, dabei Selbstschutz beachten. Betroffene Hautpartien sofort 
gründlich unter fließendem Wasser mit Seife reinigen. Nach großflächigem Kontakt oder bei anhaltenden 
Reizungen für ärztliche Behandlung sorgen. 

 Einatmen: Verletzten unter Selbstschutz aus dem Gefahrenbereich an die frische Luft bringen. Verletzten 
ruhig lagern, vor Unterkühlung schützen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung stabile Seitenlage. 
Für ärztliche Behandlung sorgen. 

 Verschlucken: Nach versehentlicher Aufnahme von den oben genannten Produkten Mund ausspülen, 
Flüssigkeit wieder ausspucken. Sofort - bei erhaltenem Bewusstsein - reichlich Flüssigkeit (Wasser) trinken 
lassen. Für ärztliche Behandlung sorgen. 

 Verbrennungen: Verbrannte Hautflächen mit fließendem Wasser kühlen. Für ärztliche Behandlung sorgen.   

Sachgerechte Entsorgung 

 

 

Mit Tüchern oder Universalbindemittel gründlich aufnehmen und Boden reinigen. Dabei geeignete Schutzausrüstung 
verwenden. Gebinde restlos entleeren und Hinweis auf der Verpackung beachten. 

 

 


